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Den letzten Weg mit Würde gehen …
 Sie dabei zu begleiten, ist unser Anliegen.

Wir bereiten den Verstorbenen einen würdigen Rahmen auf ihrem letzten 
irdischen Weg. Wo immer dieser Platz sein wird, ob Erd-, Feuer-, Friedwald- 
oder Seebestattungen, überall werden wir mit äußerstem Respekt gegen-
über den Verstorbenen und für die Hinterbliebenen tätig sein. 

Wir führen würdevolle und individuelle Bestattungen in jeder Preisklasse für 
Sie durch.

Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen zur Durchführung einer 
Trauerfeier liegen uns sehr am Herzen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns 
wenden, Sie werden betreut von Herrn Rampp und Mitarbeitern.

Lorscher Straße 66
68519 Viernheim

Tel.: 06204 - 91 457 44

www.bestattungen-rampp.de
mail@bestattungen-rampp.de
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BestattungsTreuhand GmbH
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Vorwort

Liebe Viernheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Sterbeurkunde und Bestattungsunternehmen, Sarg oder Urne, Reihengrab 
oder Familiengrab, Testament und Rentenanspruch, Gestaltung der 
 Trauerfeier und Dekoration. Es gibt noch mehr Punkte, die im Todesfalle 
zu klären sind. 

Da ist es hilfreich, einen „Ratgeber für den Trauerfall“ zu haben. Aus diesem 
Grunde haben wir die vorliegende Broschüre konzipiert und aktualisiert, 
damit Sie sich rechtzeitig und umfassend informieren können.

Denn an den eigenen Tod oder den eines Angehörigen denkt niemand 
gern. Oft schieben wir solche Gedanken vor uns her. Deshalb stehen wir 
einem plötzlichen Todesfall und den damit verbundenen Erfordernissen 
häufig ratlos gegenüber.

An vieles ist zu denken und umgehend in die Wege zu leiten, was in der 
ersten Trauerphase oftmals übersehen wird. Allein bei der Art der Gräber 
fällt die Auswahl schwer. Neuerdings stehen auch Urnenrasengräber und 
Urnenbaumgräber zur Verfügung.

Die informative und reich bebilderte Broschüre hilft Ihnen weiter und ent-
hält zudem allerlei Wissenswertes über die Viernheimer Friedhöfe. Sie sind 
Orte der Trauer aber auch der liebevollen Erinnerung und der Hoffnung. 

In allen Fragen rund um die Bestattung stehen Ihnen kompetente und 
hilfsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Friedhofsverwaltung 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr 

Jens Bolze · 1 . Stadtrat 

„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.“ 

(Immanuel Kant, Philosoph 1724-1804)
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Friedhof Lorscher Straße

Von den beiden Viernheimer Friedhöfen stellt der Friedhof Lorscher  Straße 
eine Altanlage dar, die seit 1889 betrieben wird (Erstbelegung am 
20.01 .1889). Die ursprüngliche Anlage ist nach entsprechenden Rodungs-
arbeiten im Gemeindewald, ca. 300 m vom Ortsrand entfernt, entstanden 
(die Waldgrenze verlief damals noch zwischen der heutigen Wald- und 
Friedrichstraße). 

Nach 1900 erfolgten dann, nachdem durch Abholzung 1897 die Fried-
richstraße entstanden war, der Bau der Reichsbahnlinie Weinheim- 
Lampertheim und die Bebauung der Friedrich-Ebert-Straße, so dass die 
Friedhofsanlage dann am Stadtrand jenseits der Bahnlinie lag. Im Laufe 
der Jahrzehnte erfolgten verschiedene Erweiterungen; die letzte Erweite-
rung erfolgte 1994. Die dortige Trauerhalle wurde 1956 erbaut. Heute 
liegt die Friedhofsanlage in der Stadt, umgeben von Wohn- und Ge-
werbege bieten.

Größe des Friedhofes:  63.599 m2

Zahl der vorhandenen Gräber (31.12.2014):  3.530

Zahl der jährlichen Beisetzungen:  119

Auf dem Friedhof befinden sich Erd- und Urnenwahlgräber, Reihen- und 
Urnenreihengräber sowie Kindergräber. Neubelegungen finden seit dem 
01 .01 .2002 dort nicht mehr statt. Zugelassen sind nur noch Belegungen 
in vorhandene Wahlgräber. 

Auf dem Friedhof befinden sich neben Kriegsgräbern mit einem Denkmal 
auch verschiedene Ehrengräber von Katholischen Priestern, Ordens-
schwestern und Bürgermeistern.

Hervorzuheben ist auch ein Denkmal für die Heimatvertriebenen, zwei 
Gedenksteine für die Opfer des Oppauer Explosionsunglückes von 1911 
und für die Bombenopfer des Zweiten Weltkrieges sowie zwei historische 
Kreuzdenkmäler, von denen eines von dem Mannheimer Bildhauer 
 Veltmann 1888 geschaffen wurde.
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sowie Beisetzungen von Fehl- und Totgeburten auf einer Gemeinschafts-
anlage angeboten.

Seit dem 01 .08.2007 sind Sargbestattungen auch in einem eigens dafür 
vorgesehenen Rasengrabfeld, sowie seit 01 .11 .2014 Urnenbestattungen 
in Urnenrasen- und Baumgräbern möglich.

Darüber hinaus ist ein Grabfeld für islamische Bestattungen und ein 
Teilfeld für jüdische Bestattungen ausgewiesen.

Waldfriedhof

Größe des Friedhofes:  67.093 m2

Zahl der Gräber insgesamt:  5.655

davon belegt (Stand 31.12.2014): 2.370

Zahl der jährlichen Beisetzungen:  223

Die Neuanlage Waldfriedhof wurde am 01 .01 .2002 nach einer Bauzeit 
von rund 15 Monaten in Betrieb genommen. Der Friedhof liegt am Stadt-
rand/Waldrand. Erweiterungen sind nach zwei Seiten hin vorgesehen.

Die Neuanlage besteht baulich aus einem Verwaltungs- und Betriebsge-
bäude mit Betriebshof, einer Trauerhalle mit Trauerhof und einem Toten-
haus, in dem die Verstorbenen bis zur Trauerfeier aufbewahrt und aufge-
bahrt werden. 

Zwei Kunstobjekte des Darmstädter Bildhauers Gotthelf Schlotter im Trau-
erhof (Brunnen) und in der Trauerhalle (sich auflösende Wolke) sind be-
wusst in einer Kunstachse platziert, die beim Brunnen beginnt (Symbol 
des Lebensbeginns) und an einem Kreuz, gestaltet in farbiger Kunst-Blei-
verglasung, endet. 

Die Außenanlage mit den Grabfeldern ist übersichtlich mit strahlenförmi-
gen Hauptwegen gestaltet, die von einem zentralen Platz mit Glockenturm 
ausgehen und die untereinander mit Radialwegen verbunden sind.

Auf dem Friedhof werden neben den üblichen Erd- und Urnenwahlgräbern 
sowie Reihen- und Urnenreihengräbern auch Urnenwahlgräber in einer 
Urnenwand, anonyme Urnenbeisetzungen auf einem Gemeinschaftsfeld 



Fast 2000 Jahre lang war der Tod für unsere Vorfahren ein vertrauter 
Begleiter, ein Bestandteil des Lebens; er wurde akzeptiert und häufig als 
eine letzte Lebensphase der Erfüllung empfunden. Heute gehört das 
Sterben zu den Themen, die viele Menschen am meisten meiden. 

Die Ehrung der Verstorbenen jedoch gehört zu den ältesten kulturhistori-
schen Überlieferungen aus vorchristlicher und christlicher Zeit. Bestandteil 
des Umgangs mit dem Leben und dem Tod ist es, diese Verehrung nach 
außen in Form von Grabstätten zu zeigen. Die Gestaltung der Gräber 
erfordert natürlich das Einhalten bestimmter Regeln, um den Friedhof als 
einen Ort des Friedens, der Ausgewogenheit und der Geborgenheit er-

leben zu können. Ein Wandel in der Begräbniskultur dokumentiert sich 
aber in dem immer individueller werdenden Grabstein und Grabschmuck, 
der ein Zeichen für die Einmaligkeit des Verstorbenen und die Verbunden-
heit der Hinterbliebenen mit ihm ist.

Das Wort „Friedhof“ bezeichnete früher einen eingefriedeten Raum um 
eine Kirche, in dem Verfolgte Schutz – also „Frieden“ – fanden. Heute ist 
er eine Stätte des Gedenkens und der Erinnerung, aber auch ein Teil 
Stadtgeschichte, geben doch die Gestaltung von Denkmälern, Grabstei-
nen und Inschriften ortsbekannter Persönlichkeiten davon Zeugnis.
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Auch das Sterben gehört zum Leben
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Im Falle des Todes …

... müssen von den Hinterbliebenen verschiedenartige Aufgaben kurz- 
fristig erledigt und Entscheidungen von einem Moment auf den anderen 
getroffen werden, obwohl man sich in einer Extremsituation befindet, die 
vom Schmerz über den Verlust eines nahe stehenden Menschen dominiert 
wird.

J  Arzt benachrichtigen und von diesem die Todesbescheinigung ausstel- 
len lassen, wenn der Sterbefall in der Wohnung eingetreten ist. Im 
Krankenhaus oder Heim wird dies ohne Zutun der Angehörigen ver- 
anlasst.

J  Ein Bestattungsunternehmen mit der Überführung beauftragen (welches 
auf Wunsch auch fast alle mit einem Sterbefall verbundenen Behörden- 
gänge erledigt)

J  Sterbeurkunden beim Standesamt des Sterbeortes ausstellen lassen 
J  Bestattungsform und Grab festlegen (z. B. Erd- oder Feuerbestattung, 

Wahl-, Reihen- oder Urnengrab) 
J  Sarg und Ausstattung auswählen 
J  Termin festlegen bei Stadt und Kirche für die Trauerfeier und Beerdigung
J  Angehörige und nahe Freunde benachrichtigen und evtl. um Hilfe bitten 
J    Bestattungsablauf besprechen mit nahen Angehörigen, Bestatter und 

Pfarrer sowie Ausgestaltung der Trauerfeier regeln (Gottesdienst, Grab-
reden, musikalische Umrahmung, Dekoration, Kondolenzliste etc.) 

J   Pfarrer oder Trauerredner Informationen über die verstorbene Person 
zukommen lassen 

J  Druckerei beauftragen wegen Sterbebildern 
J  Traueranzeige verfassen und aufgeben 
J   Bei Versendung von Trauerbriefen Text und Adressenliste zusammen- 

stellen 
J  Für Trauermahl gegebenenfalls Räumlichkeiten reservieren 
J  An Trauerkleidung denken

Was nach der Bestattung/Beisetzung geregelt werden muss
J  Mit Krankenkasse, Lebensversicherung bzw. Sterbekasse abrechnen 
J  Tod eines Rentenempfängers beim Postrentendienst melden 
J  Bei der Rentenversicherungsstelle Vorschusszahlung beantragen 
J  Rentenanspruch geltend machen
J  Beamtenversorgung und Zusatzversicherung beantragen 
J  Sterbefall beim Arbeitgeber melden 
J   Erbschein beantragen und ggf. Testament eröffnen lassen (Notar ein-

schalten)

Was noch zu tun ist
J  Wohnung kündigen, Übergabe regeln 
J  Gas und Wasser abstellen, Heizungsanlage regulieren 
J  Zeitungen und Telefon ab- oder umbestellen 
J  Gewerbe abmelden 
J  Auto und Kfz-Versicherung ab- oder ummelden 
J  Post umbestellen 
J  Daueraufträge bei Banken und Sparkassen ändern 
J  Fälligkeit von Terminzahlungen prüfen 
J  Mitgliedschaften und Abonnements kündigen 
J  Bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar einschalten 
J  Grundbesitz, Geldvermögen, mobiles Eigentum, Sachwerte klären 
J  Übernahme von Verpflichtungen und Ansprüche gegenüber Dritten klären
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Vorbereitet sein auf den Ernstfall

Ein vorsorglicher Ratgeber, nicht nur für Hinterbliebene
Bei einem Trauerfall ist es wichtig zu wissen, dass die qualifizierten 
 Bestattungsunternehmen es als ihre eigentliche Aufgabe ansehen, den 
Hinterbliebenen hilfreich zur Seite zu stehen.

Das betrifft entsprechend den an sie gerichteten Wünschen die Ausrich-
tung und Durchführung der Bestattung, die Erledigung der Formalitäten 
bei Behörden, Kirchengemeinden, Friedhofsverwaltungen und Kranken-
häusern. So wird auch die mündliche Anzeige eines Sterbefalls in der 
Wohnung überwiegend durch die Bestatter übernommen. Die Anzeige 
eines Sterbefalls kann aber nur dann reibungslos geschehen, wenn die 
entsprechenden Unterlagen stets griffbereit sind. Denn sonst sind die 
Angehörigen oft überfordert. Helfen Sie Ihrem Partner, Ihren Kindern oder 
auch anderen Nahestehenden, diese Extremsituation zu meistern – in 
derem Sinne.

Nicht nur, indem Sie Familienmitglieder oder Freunde frühzeitig darauf 
aufmerksam machen, wo die entsprechenden Unterlagen im Ernstfall zu 
finden sind, sondern auch, welche Vorstellungen Sie selber von Ihrem 
Fortgehen haben, wie Formalitäten in Ihrem Sinne geregelt werden sollen, 
welche Wünsche Sie für Ihre Hinterbliebenen und für das Andenken an 
Sie selbst haben.

Anzeige beim Standesamt
Jeder Sterbefall ist spätestens am dritten auf den Tod folgenden Werktag 
dem zuständigen Standesamt anzuzeigen. Zuständig für die Beurkundung 
eines Sterbefalls ist das Standesamt, in dessen Bezirk der Tod eines 
Menschen eingetreten ist.

Für die Stadt Viernheim ist das Standesamt im Rathaus, Kettelerstraße 3, 
68519 Viernheim, Zimmer 305, Telefon: 06204 988-249, zuständig.

Erforderliche Urkunden
Für die Eintragung des Sterbefalls in das Sterbebuch sollten folgende 
Unterlagen vorgelegt werden:
J  Leichenschauschein des Arztes
J  Bei mündlicher Anzeige des Todesfalles der Personalausweis oder Rei-

sepass des Anzeigenden
J  Gültiger Personalausweis bzw. Reisepass oder Meldebescheinigung 

der Meldebehörde, wenn der Verstorbene nicht in Viernheim gemeldet 
war
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Welche weiteren Unterlagen vorzulegen sind, hängt vom Familienstand 
der verstorbenen Person ab. 

Bei ledigen Personen:
J  Geburtsurkunde

Bei verheirateten Personen:
J  Heiratsurkunde oder eine beglaubigte Abschrift aus dem Eheregister
J  Geburtsurkunden minderjähriger Kinder

Bei verwitweten Personen:
J  Heiratsurkunde und Sterbeurkunde des Ehegatten oder eine beglau-

bigte Abschrift aus dem Eheregister mit Auflösungsvermerk

Bei geschiedenen Personen: 
J  Heiratsurkunde und rechtskräftiges Scheidungsurteil oder eine beglau-

bigte Abschrift aus dem Eheregister mit Auflösungsvermerk

Bei Auslandsbeteiligung:
J  Je nach Heimatland sind unter Umständen weitere Urkunden/Unterla-

gen vorzulegen, sowie unterschiedliche Beglaubigungen in Form einer 
Legalisation oder einer Apostille auf den Urkunden/Unterlagen anzu-
bringen. Welche Beglaubigung Sie benötigen, erfahren Sie bei uns. 
Zusätzlich müssen alle fremdsprachlichen Urkunden von einem verei-
digten Dolmetscher übersetzt werden. 

Die Vorlage dieser Urkunden ist nicht erforderlich, wenn die entsprechen-
den Personenstandsbücher beim Standesamt geführt werden.
Todesbescheinigung und Sterbeurkunde sind Voraussetzungen für die 
Bestattung.

Es empfiehlt sich in jedem Fall, beim Standesamt nachzufragen, wel-
che Urkunden und Bescheinigungen vorzulegen sind, damit der Ster-
befall beurkundet werden kann. Besonders bei ausländischen Staats-
angehörigen gibt es in den Heimatrechten einige Besonderheiten.

WICHTIG 

Karl-Marx-Str. 29, 68519 Viernheim

Tel.: (06204) 3363
• Tag und Nacht erreichbar •

www.bestattungen-lahres.de

Seit 1954 stehen wir Ihnen mit Gefühl und Kompetenz helfend zur Seite
• Bestattungsvorsorge • Erledigung aller Formalitäten 

Bestattermeister · fachgeprüfte Bestatter

http://www.bestattungen-lahres.de
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Art und Ort der Bestattung richten sich zunächst nach dem Willen des 
Verstorbenen. Hat der Verstorbene Wünsche in dieser Hinsicht geäußert, 
so vertraut er in der Regel darauf, dass seine Angehörigen seinen Willen 
erfüllen werden. Rechtlich bindend sind jedoch getroffene Anordnungen 
nur dann, wenn sie als formgerechter letzter Wille verfasst wurden.

Fehlt es an einer Willensäußerung des Verstorbenen, so sind die Ange-
hörigen berechtigt, über Art und Ort der Bestattung und die Einzelheiten 
zu deren Gestaltung zu entscheiden. Dabei geht der Wille des überle-
benden Ehegatten dem aller Verwandten vor. Hinterlässt der Verstorbene 
keinen Ehegatten, so geht der Wille der Kinder oder ihrer Ehegatten dem 
der übrigen Verwandten, der Wille näherer Verwandter dem der entfern-
teren Verwandten oder des Verlobten vor.

Zuständig für alle mit der Bestattung zusammenhängenden Friedhofsan-
gelegenheiten ist die

Friedhofsverwaltung
Industriestraße 16, 68519 Viernheim
Telefon: 06204 60756-17 
Dort, und bei den Bestattungsinstituten erhält man Auskunft über die 
verschiedenen Bestattungsarten. Auch bezüglich der Höhe der von der 
Bestattungsform abhängigen Friedhofsgebühren kann auf Wunsch Aus-
kunft gegeben werden. Fragen über die Gestaltung von Grabmälern und 
Grabeinfassungen kann neben den Steinmetzen auch die Friedhofsver-
waltung beantworten.

Anträge bezüglich der Genehmigung von Grabanlagen, sind an den
Stadtbetrieb Viernheim
– Friedhofsverwaltung – Postfach 16 69
68506 Viernheim
zu richten.

Bestattungsart und Bestattungsort



  Beratung und Entwurf
  Grabanlagen aus Granit u. Marmor
  Beschriftungen
  Reparaturen und Umarbeitungen
  Laternen – Schalen – Vasen – Zubehör

Willi Hafner
Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Industriestraße 10, 68519 Viernheim
Tel.: 06204/3351, Fax: 06204/76457
steinmetzbetrieb-hafner@outlook.de 

Steinmetzbetrieb Hafner
in Familienbesitz seit 1907

mailto:steinmetzbetrieb-hafner@outlook.de


War ein Verstorbener Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaft und lässt sich diese Zugehörigkeit durch die Meldedatei bzw. 
durch die Heirats- und Familienbücher beim Standesamt nachweisen, so 
wird die Konfessionszugehörigkeit in die Sterbeurkunde eingetragen, 
sofern die Angehörigen damit einverstanden sind.

Für das Pfarramt, welches für die kirchliche Beerdigung zuständig ist, gilt 
dies gleichzeitig als Nachweis, dass der Verstorbene seiner Kirche bis 
zum Tod angehörte.

Die nächsten Angehörigen sollten zweckmäßigerweise direkt mit dem 
zuständigen Pfarramt Kontakt aufnehmen, um ein Gespräch zur Vorbe-
reitung der kirchlichen Beerdigung zu vereinbaren.

Falls keine kirchliche Beerdigung gewünscht wird, ist das beauftragte Be-
stattungsunternehmen auf Wunsch gerne bereit, einen Trauerredner zu 
vermitteln. Gleiches gilt für Art und Form der Ausgestaltung der Trauerfeier. 

Das Abschiednehmen vom Verstorbenen am offenen Sarg ist grundsätz-
lich möglich, aber mit der Friedhofsverwaltung oder dem Bestattungsun-
ternehmer rechtzeitig zu vereinbaren.
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Trauerfeier und Beerdigung

w w w . t r a u e r r e d n e r i n - r h e i n - n e c k a r . d e

Ursula Oeßelmann
Trauerrednerin
Lebensberatung

Weinheimer Str. 9, 68519 Viernheim
Telefon 0 62 04 / 18 10
Mobil 01 60 / 95 90 72 88

http://www.trauerrednerin-rhein-neckar.de


„Ich werde nicht allein gelassen“

„Den eigenen Tod, den stirbt man nur, 
doch mit dem Tod der anderen muss man leben.“

Mascha Kaléko, Schriftstellerin 1907-1975

Trauer lässt sich tragen, wenn sie geteilt werden kann – und neuer Lebensmut kann leichter
gefasst werden, wenn der Trauernde nicht alleine ist.

Trauer ist eine psychische Reaktion und dient der Bewältigung von Verlusterlebnissen. Trauer ist somit ein normaler,
gesunder und gewünschter Prozess, der Heilung und Veränderung in Gang setzt. Im Gespräch wird Ihnen die Möglich-

keit gegeben, über Trauer, Schmerz, Ängste, Befürchtungen, Gefühle und veränderte Reaktionen, die der Tod des
geliebten Menschen hervorgerufen hat, zu reden. Nicht jeder verfügt über die Möglichkeit, dies im Verwandten-

und/oder Bekanntenkreis in ausreichendem Maße zu tun.

Durch die Begleitung wird der individuelle Trauerweg unterstützt.
Sie können unsere regelmäßigen Angebote zur Trauerbewältigung

kostenlos nutzen, ohne Verpflichtung und Folgetermine.

 Trauer-Gesprächskreis Trauercafé Sternenkinder – still born –
 jeden 1 . Dienstag im Monat jeden 2. Montag im Monat  jeden 2. Freitag im Monat
 ab 19:30 Uhr ab 14:30 Uhr ab 20:00 Uhr

Die einzelnen Gruppen werden von unseren qualifizierten Trauerbegleiterinnen geleitet
Einzelbegleitung – Gespräche jederzeit nach Absprache möglich

Viernheimer Hospizverein e. V.
Goethestraße 19 · 68519 Viernheim · Tel.: 06204 602559 · info@hospizverein-vhm.de
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Begleiten – beraten – trösten

mailto:info@hospizverein-vhm.de
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Art der Gräber

In Viernheim wird zwischen folgenden Grabarten unterschieden:

Reihengrabstätten, Wahlgrabstätten:
J  Reihengrabstätte für 1 Sargbestattung
J  Rasen-Reihengrabstätte für 1 Sargbestattung
J  Tiefgrabstätten für 2 Sargbestattungen (Elterngrab) 
J  Rasen-Tiefgrabstätten für 2 Sargbestattungen (Elterngrab)
J  Tiefgrabstätten für 4 Sargbestattungen (Familiengrab)
J  Rasen-Tiefgrabstätten für 4 Sargbestattungen (Familiengrab)
J  Urnenreihengrab für 1 Urne
J  Rasen-Urnenreihengrab für 1 Urne
J  Anonymes Urnenreihengrab für 1 Urne
J  Gemeinschaftsanlage für Tot- und Fehlgeburten 
J  Urnenwahlgrab für 2 Urnen (Urnenelterngrab)
J  Rasen-Urnenwahlgrab für 2 Urnen (Urnenrasenelterngrab)
J  Urnenwahlgrab für 2 Urnen in einer Urnenwand (Kolumbarium)
J  Urnenbaumgrab für 2 Urnen (Urnenbaumelterngrab)
J  Urnenwahlgrab für 4 Urnen (Urnenfamiliengrab)
J  Rasen-Urnenwahlgrab für 4 Urnen (Urnenrasenfamiliengrab)

Reihen-, Rasenreihen-, Urnenreihen- und Rasenreihengrabstätten:
Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die der Reihe 
nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Be-
stattenden abgegeben werden.
In jeder Reihengrabstätte darf nur ein Verstorbener beigesetzt werden.
Die Laufzeit eines Reihengrabes beträgt 25 Jahre. Eine Verlängerung ist 
nicht möglich.

Bei den Wahlgrabstätten werden unterschieden:

J  Elterngrab und Rasenelterngrab
  Bei dieser Grabart sind zwei Erdbeisetzungen möglich. Die Erstbestat-

tung erfolgt auf eine Tiefe von 2,40 m. Die zweite Bestattung auf eine 
Tiefe von 1,80 m. Die Ruhezeit eines Verstorbenen beträgt 25 Jahre. Das 
Nutzungsrecht an der Grabstätte wird auf die Dauer von 35 Jahren 
verliehen. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes ist möglich.

J   Familiengrab und Rasenfamiliengrab
  Bei dieser Grabart sind vier Erdbeisetzungen möglich. 
  Zwei Bestattungen erfolgen auf eine Tiefe von 2,40 m. Die weiteren 

Bestattungen auf eine Tiefe von 1,80 m. Die Ruhezeit eines Verstorbenen 
beträgt 25 Jahre. Das Nutzungsrecht an der Grabstätte wird auf die 
Dauer von 35 Jahren verliehen. Eine Verlängerung des Nutzungsrech-
tes ist möglich.

J   Urnenelterngrab und Rasenurnenelterngrab
  Bei dieser Grabart können bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Ruhe- 

und Nutzungszeit sind identisch mit den Sarg-Wahlgrabstätten. Die 
Verlängerung des Nutzungsrechtes ist auch hier möglich.

J   Urnenfamiliengrab und Rasenurnenfamiliengrab
  Bei dieser Grabart können bis zu vier Urnen beigesetzt werden. Ruhe- 

und Nutzungszeit sind identisch mit den Sarg-Wahlgrabstätten. Die 
Verlängerung des Nutzungsrechtes ist auch hier möglich.

J   Kolumbarium (Urnenwand)
  In einer Urnenkammer können bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. 

Ruhe- und Nutzungszeit sind analog der vorgenannten Urnenerdgräber. 
Auch hier ist die Verlängerung des 35-jährigen Nutzungsrechtes möglich.

J   Baumgrab
  In einem Baumgrab können bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Ruhe- 

und Nutzungszeit sind analog der vorgenannten Urnenwahlgräber. Auch 
hier ist die Verlängerung des 35-jährigen Nutzungsrechtes möglich. Die 
Beisetzung darf nur in einer biologisch abbaubaren Urne erfolgen.

Die verschieden Formen der Bestattung



http://www.keil-grabmale.de
mailto:viernheim@keil-grabmale.de


Feuerbestattungen gibt es seit 1878. Damals wurde das erste deutsche 
Krematorium in Betrieb genommen.

Die Feuerbestattung ist Ausdruck einer neuen Bestattungs- und Trauerkul-
tur, die sich langfristig als moderne und ökonomische Bestattungsart vor 
allem in den Städten durchsetzte.

Seit der Inbetriebnahme des Waldfriedhofes, zum 01 .01 .2002, ist in  
 Viernheim eine Urnenbestattung in einer Urnenwand (Kolumbarium) 
 möglich. 

Diese Bestattungsweise wird immer mehr nachgefragt, weil viele Hinter-
bliebene keine Grabpflege wünschen oder aus anderen Gründen nicht 
übernehmen können, aber dennoch Wert auf eine ansprechende Grab-
form legen.

Allerdings sind hier im Interesse aller Nutzungsberechtigten hinsichtlich 
der Gestaltung einige Punkte zu beachten:

Abdeckplatten für die Urnennischen werden vom Friedhofsträger gestellt. 
Alle mit der Beschriftung und Montage (Gestaltung) zusammenhängenden 
Kosten hat der Nutzungsberechtigte zu übernehmen.

Die Abdeckplatten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. Bei den Ur-
nenwänden mit integrierter Blumenablage sind keine anderen Abdeck-
platten zugelassen.

Für die Gestaltung gelten folgende Regelungen: erlaubt sind aufgesetzte 
Buchstaben aus Bronze, Aluminium, Blei oder in vertiefter Form. Die Ge-
staltung muss von einem Steinmetzbetrieb fachgerecht ausgeführt werden.

Folgende Beschmückungen sind auf der Blumenablage nicht gestattet: 
Überdimensionierte, nicht standsichere Blumenschalen und Vasen sowie 
Kerzen ohne Sicherung gegen Umfallen/Wachsaustritt.

Nicht gestattet sind ferner die Anbringung von Vasen, Blumenschmuck 
und dergleichen an den Abdeckplatten selbst. Sollten diese Beschmü-
ckungen gewünscht werden, ist auf eine andere Bestattungsart auszuwei-
chen (Urnen-Erdgräber).

Im zeitlichen Zusammenhang mit der Trauerfeier/Bestattung können vor 
der Urnenwand Schnittblumen und Gebinde etc. abgelegt werden. Ver-
welkte Trauerfloristik wird vom Friedhofspersonal entfernt.

Kolumbarium (Urnenwand)

16



Der Gedanke, an einem Ort, an einem Baum die letzte Ruhe zu finden, 
hat etwas sehr Tröstliches. So stellt für naturverbundene Menschen die 
Ursprünglichkeit eines Naturgrabes eine schöne Alternative zu den klas-
sischen Begräbnisformen dar. Um einen Baum finden die Urnen ihre 
letzte Ruhestelle. 

Auf dem Viernheimer Waldfriedhof ist die Bestattung in ein Baumgrab seit 
Oktober 2014 möglich. Die Baumgrabstätten befinden sich auf einem 
besonders angelegten und vermessenen Baumgrabfeld. 

Der mit einer Steinfassung versehene Kreis wurde in 16 gleich große, nicht 
sichtbare Segmente gegliedert. Jedes Segment stellt eine Grabstätte dar, 

in der bis zu 2 Urnen beigesetzt werden können. Es gilt zu beachten, dass 
diese Urnen biologisch abbaubar sein müssen.  
Die Nutzungszeit pro Grabstätte beträgt 35 Jahre. Diese kann nach 
Ablauf verlängert werden. Nach Erwerb des Nutzungsrechtes entstehen 
keine weiteren Grabpflegekosten.

Um die Gräber naturnah zu belassen, ist eine individuelle Grabpflege 
hier nicht möglich. Es dürfen keinerlei Gegenstände bzw. eigene Bepflan-
zungen aufgebracht werden. Innerhalb der Kreisfläche wird von der 
Friedhofsverwaltung ein Gemeinschaftsgrabmal aufgestellt und entspre-
chend unterhalten. Hier dürfen ausschließlich die Inschriften der Verstor-
benen nach Vorgabe der Friedhofsverwaltung angebracht werden. 
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Baumgrabstätten 
Ein Ort der Erinnerung an einem Baum



Unsere Gesellschaft ist mobiler geworden. Viele Kinder wohnen und ar-
beiten weit entfernt von ihren Eltern. Unsere Gesellschaft ist kinderärmer 
geworden. Viele Menschen haben keine Nachkommenschaft mehr, die 
sich am Ende des Lebensweges zum Beistand und zur Versorgung ver-
pflichtet sieht.
Als Folge sieht sich die traditionelle Bestattungs- und Grabkultur in Frage 
gestellt. Hauptfrage dabei: Wer soll und kann das Grab regelmäßig 
pflegen? Wenn sich keiner findet: Wer bringt das Geld für professionel-
le Pflege auf?

Inzwischen häufig beschrittener Ausweg ist die anonyme Bestattung. Für 
viele Angehörige ist diese aber mit psychologischen Schwierigkeiten 
behaftet – vorwiegend wegen des fehlenden Ortes für die Trauer. Eine 
Gedenkplatte ist bekanntlich mehr als nur ein Namensschild mit Lebens-
daten. Sie markiert einen ganz persönlichen Ort für Trauerarbeit und 
Gedenken.

Hier versucht die Friedhofsverwaltung Alternativen anzubieten, die bei- 
den Anliegen gerecht werden: dem Bedürfnis nach einem erkennbaren 
Ort persönlichen Gedenkens und gleichzeitiger Befreiung von nur noch 
schwer tragbaren Pflegeverpflichtungen.

Ein Angebot in diesem Bereich ist das eingerichtete Rasengräberfeld auf 
dem Waldfriedhof. Mit dem Erwerb der Grabstelle für die je nach Grabart 
übliche Frist ist zugleich die regelmäßige Pflege durch das Friedhofsper-
sonal verbunden. Das Gräberfeld wird fortlaufend entsprechend der 
Bestattungstermine belegt. An der jeweiligen Grabstelle ist eine waage-
recht liegende Steinplatte für die persönlichen Daten zugelassen.

Die Friedhofsverwaltung hofft, mit der Einrichtung dieses Gräberfeldes 
dem Bedürfnis vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger nach einem persön-

lichen Ort der Trauer und gleichzeitig langfristig gesicherter, kostengüns-
tiger Pflege entgegengekommen zu sein.

Besondere Gestaltungsvorschriften

Raseneinzel- und Rasenwahlgrabstätten:
Grabeinfassungen jeder Art – auch aus Pflanzen – sind nicht zulässig. 
Die Gräber werden ohne Hügelung angelegt. Auf den Gräbern sind nur 
Gedenkplatten mit einer maximalen Größe von 60 x 60 cm und mit Be-
schriftung in vertiefter Form zugelassen. Die Gedenkplatten müssen unter 
der Mähkante am Kopf des Grabes verlegt werden.

Sonstige Beschmückungen (Blumenschalen, Blumentöpfe, Vasen mit 
Schnitt- oder Kunstblumen sowie Kerzen) sind auf den Gräbern nicht 
gestattet. Darunter fällt auch die Anbringung von Vasen, Blumenschmuck, 
Bildnissen und dergleichen an den Gedenkplatten selbst. Im Zusammen-
hang mit einer Bestattung können Schnittblumen und Gebinde abgelegt 
werden.
Wer auf individuellen Grab- und Blumenschmuck sowie Grablichter nicht 
verzichten will, muss sich für ein konventionelles Grab entscheiden.

Rasenurneneinzel- und Rasenurnenwahlgrabstätten:
Auf den Rasenurnengrabstätten sind Grabmale, Pflanzbeete und eine 
Einfassung des Pflanzbeetes nach Vorgabe der Friedhofsordnung zulässig. 
Die Einfassung des Pflanzbeetes muss bodenbündig (in Höhe der Gras-
narbe) angelegt werden. Schalen, Grablaternen, Blumenvasen und Grab-
schmuck etc. dürfen nur innerhalb dieses Pflanzbeetes aufgestellt werden, 
wobei ein Mindestabstand von 5 cm zur Mähkante einzuhalten ist. 
Mit Ausnahme des Pflanzenbeetes wird die Anlage von der Friedhofsver-
waltung unterhalten und gepflegt. 
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Rasengrabstätten



Stadtverwaltung Viernheim – Wichtige Anlaufstellen
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Organisation Stadtverwaltung

Dezernat 1 
J  Bürgermeister 
J  Bürgerbüro 
J  Presse- und Informationsstelle 
J  Kommunales Freizeit- und Sportbüro  
J  Frauenbeauftragte  
J  Stadtmarketing Innenstadt  
J  Wirtschaftsförderung  
J  Haupt- und Rechtsamt  
J  Kämmereiamt  
J  Amt für Kultur, Bildung und Soziales  
J  Amt für Soziales und Standesamt  

Dezernat 2
J  1 . Stadtrat
J  Brundlandtbüro
J  Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung 
J  Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt
J  Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Eigenbetriebe
J  Forum der Senioren 
J  Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen 

Zentrale Anlaufstellen

J  Hotline Bürgerbüro  
(nur innerhalb des 115-Verbundgebiets) 
Telefon 115 (ohne Vorwahl)

J  Zentrale Stadtverwaltung  
Telefon 06204 988-0

J  Ordnungsamt (zentrale Rufnummer)  
Telefon 06204 988-444

J  Müll-Hotline  
(Meldung wilder Müllablagerungen,  
Sauberkeit Gehwege, etc.)  
Telefon 06204 988-253

J  Kinderbetreuungstelefon  
Telefon 06204 988-366

Sonstiges

J  Feuerwehr 
J  Museum
J  Mülldeponie 
J  Ortsgericht, Schiedsamt 
J  Seniorenbegegnungsstätte (SBS) 
J  Interkulturelle Anlaufstelle 
 



Rentenversicherung
Der Tod eines Rentenempfängers ist baldmöglichst beim Postrentendienst 
zu melden, damit keine Überzahlungen entstehen. Nach dem Ableben 
eines in der Rentenversicherung der Arbeiter oder Angestellten Versicher-
ten, erhält die Witwe (in bestimmten Fällen auch der Witwer) von der 
zuständigen Rentenrechnungsstelle eine Vorschusszahlung, sofern der 
Antrag innerhalb von 20 Tagen dort vorliegt.
Das Sozialamt gibt den entsprechenden Vordruck an die nächsten An-
gehörigen aus. Der Vorschuss dient als Überbrückung für die folgenden 
drei Monate.
War der Verstorbene pflichtversichert, also noch erwerbstätig, so über-
nimmt sein Arbeitgeber die Abmeldung über die Krankenkasse. Damit ist 
zugleich die Abmeldung zur Renten- und Arbeitslosenversicherung erledigt. 
Eine Durchschrift der Abmeldung erhalten die Hinterbliebenen, die dem 
Antrag auf Witwen- oder Waisenrente beigefügt werden sollte. Der Wit-
wenrentenantrag ist bei der zuständigen Ortsbehörde für die Rentenver-
sicherung zu stellen.
Für Viernheimer Einwohner ist dies das Amt für Sozialwesen im Rathaus, 
Kettelerstraße 3, Zimmer-Nr.: 309, Telefon: 06204 988-263. Eine vorherige 
Terminabsprache ist erforderlich.

Krankenversicherung
Weiterhin ist die zuständige Krankenversicherung unter Vorlage der vom 
Standesamt ausgestellten Sterbeurkunde zu informieren.

Andere Versicherungen
Erhielt der Verstorbene eine Kriegsrente oder die Verstorbene eine Kriegs-
witwenrente, ist umgehend eine Anzeige beim zuständigen Versorgungs-
amt erforderlich. In bestimmten Fällen ist auch die private Unfallversiche-
rung, eine Privat-Sterbekasse oder bei einer bestehenden Lebensversi-
cherung, die zuständige Versicherung vom Todesfall zu informieren. Da-
neben sind auch andere abgeschlossene Versicherungen, wie z. B. die 

Privathaftpflicht-, Rechtsschutz-, Hausrat-, Kraftfahrzeughaftpflichtversi-
cherung vom Todesfall zu unterrichten, damit ggf. für den die Nachfolge 
antretenden Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz weiterhin 
aufrechterhalten werden kann.

Mitgliedschaften
War der Verstorbene Mitglied in einem Verein, einer Partei oder in einem 
Berufsverband, so ist auch dorthin der Tod mitzuteilen. Falls der Ehepart-
ner an einer Fortsetzung der Mitgliedschaft interessiert ist, was in der 
Regel sinnvoll erscheint, um bestehende Kontakte aufrechtzuerhalten, 
sollte dies ebenfalls mitgeteilt werden.

War der Verstorbene aktives Mitglied, sollte die Vereins- bzw. Verbands-
leitung rechtzeitig vom Tode ihres Mitgliedes informiert werden, da übli-
cherweise eine Abordnung an der Bestattung teilnehmen möchte und – bei 
besonders verdienstvoller Tätigkeit – eine Trauerrede gehalten wird.

Sonstige Erledigungen
Banken, Sparkassen oder Postscheckamt, bei denen der Verstorbene ein 
Konto hatte, sind ebenfalls zu verständigen. Sofern keine Kontovollmacht 
für einen Angehörigen bestand, sind Zahlungsanweisungen nur dann 
möglich, wenn der Betreffende einen Erbschein des zuständigen Nach-
lassgerichtes vorlegt.

In der Praxis jedoch begleichen die meisten Banken die anfallenden 
Beerdigungskosten zu Lasten des Kontos des Verstorbenen, sofern die 
Auslagen durch Originalrechnungen nachgewiesen werden.

Weiterhin ist zu prüfen, ob Änderungs- oder Kündigungsmitteilungen an 
den Wohnungsvermieter sowie für den Bezug von Strom, Gas, Wasser 
oder sonstige Verpflichtungen des Verstorbenen (Zeitungsabonnement, 
Buch- oder Zeitschriftenclub usw.) erforderlich sind. 
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Versicherungen, Vereine, Banken usw. informieren



Nachlassregelung
Es empfiehlt sich, zu Lebzeiten seine Angelegenheiten rechtzeitig und 
umsichtig zu ordnen. Dies sollte insbesondere dann geschehen, wenn 
man als Einzelperson lebt und kinderlos ist oder unverheiratet mit einem 
Partner zusammenlebt.
Insbesondere Alleinstehenden ist zu raten, Namen und Anschriften von 
zu benachrichtigenden Verwandten und Bekannten sowie andere wich-
tige Informationen an leicht auffindbaren Stellen in der Wohnung zu 
hinterlegen.
Ein notariell beurkundetes Testament ist insbesondere in den Fällen ratsam, 
in denen der Verstorbene Grundbesitz oder nicht nur geringfügiges Ver-
mögen hinterlässt.
Damit ist sichergestellt, dass der Nachlass auch demjenigen zukommt, 
den der Erblasser zu Lebzeiten begünstigen wollte.

Ist ein Testament nicht vorhanden, gilt die gesetzliche Erbfolge. Danach 
gilt grundsätzlich, dass der Verstorbene von seinem Ehegatten und seinen 

Kindern jeweils zur Hälfte beerbt wird, sofern die Ehegatten im gesetz- 
lichen Güterstand lebten (Zugewinngemeinschaft).

Bevor aber hier vielleicht die falschen Weichen gestellt werden, empfiehlt 
sich der Gang zu einem Notar. 
Wird im Nachlass ein handgeschriebenes Testament mit Datum und 
Unterschrift des Erblassers gefunden, ist dies umgehend von den Ange-
hörigen dem zuständigen Nachlassgericht auszuhändigen.
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Ihr zuverlässiger Partner für den Verkauf und Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Der Verkauf und Vermietung von Immobilien ist Vertrauenssache. Wir arbeiten professionell und diskret. Unser Job ist erst 

dann abgeschlossen, wenn Sie vollständig zufrieden sind. Wir bieten Ihnen überdurchschnittliche Serviceleistungen.

Reinhardt Immoconcept e.K. • Kettelerstraße 5 • 68519 Viernheim • Tel.: 0 62 04 - 30 54 8-20 • Fax: 0 62 04 - 30 54 8-30
info@reinhardt-immoconcept.de • www.reinhardt-immoconcept.de

mailto:info@reinhardt-immoconcept.de
http://www.reinhardt-immoconcept.de


Eine Vorsorge ist besonders anzuraten, wenn keine Angehörigen vorhan-
den sind oder man sicherstellen will, dass die eigenen Vorstellungen der 
Bestattung, des Grabes und dessen Gestaltung und Pflege auch nach 
dem Tode verwirklicht werden. So bieten alle Bestattungsunternehmen 
Vorsorgeverträge an, in denen alle mit der Bestattung zusammenhängen-
de Dinge zu Lebzeiten geregelt werden können.
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Sterbevorsorge

Welche „letzten Dinge“ jeder geregelt haben möchte, bestimmt er selbst. 
Nachfolgend finden Sie einen Vorschlag, mit welchen persönlichen An-
gaben Sie Unsicherheiten bei den Hinterbliebenen vermeiden und dafür 
Sorge tragen können, dass Ihre Wünsche erfüllt werden:

J  Aufbewahrungsort für Personalausweis, Stammbuch, Erbvertrag, Testa-
ment, Versicherungspolicen

J  Nummern von Versicherungen und weitere Angaben dazu

J  Angaben zu Sparbüchern und Bausparverträgen
J  Vollmacht gegenüber Versicherungen, Behörden, Banken
J  Art der Bestattung (Erd-, Feuer-, Seebestattung, anonyme Bestattung)
J  Wahl der Grabstätte
J  Art der Beisetzung
J  Gedächtnisfeiern
J  Grabmalgestaltung, Grabbepflanzung, -pflege

Gedenkende und verwaltende Maßnahmen über den Tod hinaus,
ganz im Sinne des Verstorbenen

Über die Steinmetzbetriebe und Friedhofsgärtnereien können im Rahmen 
eines Grabmalvorsorge- bzw. Grabpflegevertrages die gewünschten 
Leistungen vereinbart werden.

Grabpflege



mailto:info@seitz-grabpflege.de
http://www.seitz-grabpflege.de
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Branchenverzeichnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungs-
fähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Dienstleistung.  
Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden 
der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben die  kostenlose 
 Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter www.total-lokal.de.

Branche Seite

Bestattungen  U2, 3, 9
Floristik  23, U3
Gärtnerei U3
Grabmale  11, 15, U3
Grabpflege  23
Immobilien  21
Lebensberatung  12
Pflegedienst  24
Steinbildhauer  11
Steinmetz  11
Sterbevorsorge  U2, 3, 9
Trauerrednerin  12
Verkauf von Immobilien  21

 U = Umschlagseite

Wir bieten Ihnen

24 Std. Intensivpflege
Invasive + nichtinvasive Beatmung
24 Std. Betreuung
Ambulante Pflege nach SGB XI
Ambulante Pflege nach SGB V
Betreuung nach § 45b SGB XI

24 Std. herzliche Pflege Niesen 
Janusz-Korczak-Allee 1 · 68519 Viernheim

Tel.: 06204-9118300 www.24-herzliche-pflege.com

✚
✚
✚
✚
✚
✚

✚

betreuen – pflegen – da sein

Das schönste Denkmal das ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Albert Schweitzer

http://www.total-lokal.de
http://www.24-herzliche-pflege.com


Auszeichnung
Blindtext

3

Überschrift
Eine Grabstätte soll Ruhe und Harmonie ausstrahlen. Darum ist es sinnvoll, das Grabmal und die 
Dauerbepflanzung fachgerecht aufeinander abzustimmen. Um den Kunden hierbei ganzheitlich und 
zeitsparend beraten zu können, haben sich die beiden Mannheimer Traditionsbetriebe vor einigen 
Jahren zusammengeschlossen. Für eine perfekte und preiswerte Gesamtlösung!

GRABANLAGEN
■   Aus robusten und dauerhaften Pflanzen
■  Unter Berücksichtigung Ihrer Lieblingsgewächse
■   vielfach ausgezeichnet auf Bundes- und 

Landesgartenschauen

GRABMALE
■   Aus Stein und dauerhaftem Holz
■   Beschriftungen aller Art

■   Grablampen, Vasen und Ornamente 

       Einfach 
          vorbeikommen 
       und aufblühen ...

GRABMALE

Korwan Grabmale & Friedhofsgärtnerei OTTO Blumen
Zwei Traditionsbetriebe arbeiten Hand in Hand

Beratung – auch auf den Viernheimer Friedhöfen – auf Wunsch direkt an der Grabstätte
Terminvereinbarung unter 0621 331099 · www.otto-blumen.de

Am Friedhof 27 a, 68167 Mannheim

Cheliusstraße 15, 68167 Mannheim

Otto_BestattunAnz_205x195_2015_ly2.indd   1 04.11.15   20:08

http://www.otto-blumen.de


Friedhof Lorscher Straße

Waldfriedhof
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